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diese Zusammenarbeit weitergeführt und verstärkt werden muss, und verleiht erneut seiner Erwartung Aus-
druck, dass die Regierung entsprechend dem Ersuchen in Ziffer 31 der Resolution 2111 (2013) der Überwa-
chungsgruppe die Einreise nach Eritrea erleichtern wird; 

 53. fordert Eritrea nachdrücklich auf, Informationen über die seit den Zusammenstößen vom 10. bis 
12. Juni 2008 vermissten dschibutischen Kombattanten verfügbar zu machen; 

 54. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 7286. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Gegenstimme 

bei 2 Enthaltungen (Jordanien und Russische Föderation) verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 7309. Sitzung am 12. November 2014 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertreter Dänemarks, 
Italiens, Kroatiens, der Niederlande, Spaniens, Somalias und Zyperns gemäß Regel 37 seiner vorläufigen 
Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Die Situation in Somalia 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Bezug auf Seeräuberei und bewaffnete Raub-
überfälle auf See vor der Küste Somalias (S/2014/740)“. 

Resolution 2184 (2014) 

vom 12. November 2014 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen betreffend die Situation in Somalia, insbesondere die 
Resolutionen 1814 (2008) vom 15. Mai 2008, 1816 (2008) vom 2. Juni 2008, 1838 (2008) vom 7. Oktober 
2008, 1844 (2008) vom 20. November 2008, 1846 (2008) vom 2. Dezember 2008, 1851 (2008) vom 16. De-
zember 2008, 1897 (2009) vom 30. November 2009, 1918 (2010) vom 27. April 2010, 1950 (2010) vom 
23. November 2010, 1976 (2011) vom 11. April 2011, 2015 (2011) vom 24. Oktober 2011, 2020 (2011) vom 
22. November 2011, 2077 (2012) vom 21. November 2012 und 2125 (2013) vom 18. November 2013, sowie 
die Erklärungen seines Präsidenten vom 25. August 201075 und vom 19. November 201276, 

 unter Begrüßung des in Resolution 2125 (2013) erbetenen Berichts des Generalsekretärs vom 16. Ok-
tober 2014 über die Durchführung der genannten Resolution und über die Situation in Bezug auf Seeräuberei 
und bewaffnete Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias77, 

 in Bekräftigung seiner Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit, der politischen Un-
abhängigkeit und der Einheit Somalias, einschließlich der souveränen Rechte Somalias im Einklang mit dem 
Völkerrecht in Bezug auf die natürlichen Ressourcen vor seiner Küste, namentlich die Fischereiressourcen, 

 feststellend, dass die gemeinsamen Anstrengungen von Staaten, Regionen und Organisationen, der See-
schifffahrtsbranche, des Privatsektors, von Denkfabriken und der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung der See-
räuberei seit 2011 zu einem starken Rückgang der seeräuberischen Angriffe sowie der Entführungen geführt 
haben, jedoch nach wie vor ernsthaft besorgt über die anhaltende Bedrohung, die Seeräuberei und bewaffnete 
Raubüberfälle auf See für die rasche, sichere und wirksame Leistung humanitärer Hilfe an Somalia und die 
Region, die Sicherheit von Seeleuten und anderen Personen, die internationale Schifffahrt und die Sicherheit 
der gewerblichen Seeschifffahrt dienenden Schifffahrtswege sowie für andere Schiffe, namentlich auch für 
die in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht durchgeführten Fischereitätigkeiten, darstellen, sowie ernsthaft 

_______________ 

75 S/PRST/2010/16. 
76 S/PRST/2012/24. 
77 S/2014/740. 
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besorgt darüber, dass die von der Seeräuberei ausgehende Bedrohung bis zum westlichen Indischen Ozean 
und zu angrenzenden Meeresgebieten reicht und dass die Seeräuber ihre Kapazitäten ausgebaut haben, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis angesichts von Berichten über die Beteiligung von Kindern an der 
Seeräuberei vor der Küste Somalias, über die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Mädchen in Gebieten, 
die unter der Kontrolle von Seeräubern stehen, sowie über ihre Nötigung zur Teilnahme an Aktivitäten, die 
die Seeräuberei unterstützen, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit, nicht nur gegen die auf See ergriffenen Verdächtigen zu ermitteln 
und strafrechtlich vorzugehen, sondern auch gegen diejenigen, die zu seeräuberischen Handlungen aufsta-
cheln oder diese vorsätzlich erleichtern, einschließlich der Schlüsselfiguren der an der Seeräuberei beteiligten 
kriminellen Netzwerke, die solche Angriffe planen, organisieren, erleichtern oder unerlaubt finanzieren oder 
davon profitieren, mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass der Seeräuberei verdächtigte 
Personen freigelassen wurden, ohne vor Gericht gestellt zu werden, und erneut erklärend, dass die Anstren-
gungen zur Bekämpfung der Seeräuberei unterlaufen werden, wenn Personen, die für seeräuberische Hand-
lungen und bewaffnete Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias verantwortlich sind, nicht strafrechtlich 
verfolgt werden, 

 ferner bekräftigend, dass das Völkerrecht, wie im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
vom 10. Dezember 198270 niedergelegt, den rechtlichen Rahmen für Aktivitäten in den Ozeanen, einschließ-
lich der Bekämpfung der Seeräuberei und bewaffneter Raubüberfälle auf See, vorgibt, 

 unterstreichend, dass die somalischen Behörden im Kampf gegen die Seeräuberei und bewaffnete 
Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias die Hauptverantwortung tragen, und Kenntnis nehmend von 
den mehrfachen Ersuchen der somalischen Behörden um internationale Hilfe zur Bekämpfung der Seeräu-
berei vor der Küste Somalias, namentlich von dem Schreiben des Ständigen Vertreters Somalias bei den 
Vereinten Nationen vom 4. November 2014, in dem die somalischen Behörden dem Sicherheitsrat für seine 
Unterstützung danken, ihre Bereitschaft bekunden, eine Zusammenarbeit mit anderen Staaten und mit Regio-
nalorganisationen zur Bekämpfung der Seeräuberei und bewaffneter Raubüberfälle auf See vor der Küste 
Somalias zu erwägen, und darum ersuchen, die Bestimmungen der Resolution 2125 (2013) um weitere 
12 Monate zu verlängern, 

 unter Begrüßung der Teilnahme der Bundesregierung Somalias und der regionalen Partner an der sieb-
zehnten Plenartagung der Kontaktgruppe für Seeräuberei vor der Küste Somalias, die von den Vereinigten 
Arabischen Emiraten am 28. Oktober 2014 in Dubai ausgerichtet wurde, 

 in Anerkennung der Arbeit, die die Kontaktgruppe leistet, um die Strafverfolgung mutmaßlicher See-
räuber zu erleichtern und die Einrichtung des Arbeitsstabs Rechtsdurchsetzung, eines ständigen Netzwerks 
und Mechanismus für den Austausch von Informationen und Beweismitteln zwischen Ermittlungs- und Straf-
verfolgungsbehörden im Einklang mit dem Völkerrecht, zu fördern, unter Begrüßung der von der Arbeits-
gruppe „Kapazitätsaufbau“ der Kontaktgruppe geleisteten Arbeit zur Koordinierung der Maßnahmen zum 
Aufbau von Justiz-, Strafvollzugs- und maritimen Kapazitäten mit dem Ziel, die Staaten der Region dazu zu 
befähigen, die Seeräuberei besser zu bekämpfen, und unter Begrüßung der von der Arbeitsgruppe „Zerschla-
gung von Seeräuber-Netzwerken an Land“ der Kontaktgruppe geleisteten Arbeit zur Unterbrechung illegaler 
Finanzströme in Verbindung mit der Seeräuberei, 

 begrüßend, dass über den Treuhandfonds zur Unterstützung der Initiativen der Staaten gegen die See-
räuberei vor der Küste Somalias („Treuhandfonds“) Finanzmittel bereitgestellt werden, um die regionale Fä-
higkeit zur Strafverfolgung mutmaßlicher Seeräuber und Inhaftnahme verurteilter Seeräuber im Einklang mit 
den anwendbaren internationalen Menschenrechtsnormen zu stärken, mit Anerkennung Kenntnis nehmend 
von der Hilfe, die das Programm für Kriminalität auf See des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung gewährt, und entschlossen, weitere Anstrengungen zu unternehmen, damit Seeräu-
ber zur Rechenschaft gezogen werden, 

 in Würdigung der Anstrengungen der von der Europäischen Union geführten Operation Atalanta, der 
Operation „Ocean Shield“ der Nordatlantikvertrags-Organisation, der „Combined Task Force 151“ der mul-
tinationalen Seestreitkräfte unter dem Kommando der Republik Korea, gefolgt von Neuseeland, sowie „Com-
bined Task Force 151“ und der „Task Force 508“ der Nordatlantikvertrags-Organisation zugeteilten Schiffe 
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der Vereinigten Staaten, der an Land in Somalia durchgeführten Maßnahmen der Afrikanischen Union gegen 
die Seeräuberei und der Marineaktivitäten der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und anderer 
Staaten, die in Zusammenarbeit mit den somalischen Behörden und miteinander in nationaler Eigenschaft 
handeln, um die Seeräuberei zu bekämpfen und Schiffe zu schützen, die die Gewässer vor der Küste Somalias 
durchfahren, und unter Begrüßung der Initiative für gemeinsames Lageverständnis und Abstimmung und der 
Anstrengungen einzelner Länder, darunter China, Indien, Iran (Islamische Republik), Japan, die Republik 
Korea und die Russische Föderation, die Marinemissionen zur Bekämpfung der Seeräuberei in die Region 
entsandt haben, wie in dem Bericht des Generalsekretärs dargelegt, 

 in Anbetracht der Anstrengungen der Flaggenstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, um den ihre Flagge 
führenden Schiffen, die das Hochrisikogebiet durchfahren, das Einschiffen von Einheiten zum Schutz von 
Schiffen und von privaten bewaffneten Sicherheitskräften zu gestatten, und die Staaten dazu ermutigend, 
solche Aktivitäten im Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht zu regeln und Charterschiffen zu gestatten, 
Vorkehrungen, bei denen solche Maßnahmen zum Einsatz kommen, zu bevorzugen, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Ersuchen einiger Mitgliedstaaten bezüglich der Notwendigkeit, die 
Grenzen des Hochrisikogebiets auf objektiver und transparenter Grundlage zu überprüfen, unter Berücksich-
tigung der tatsächlichen Fälle von Seeräuberei, und feststellend, dass das Hochrisikogebiet von der Versiche-
rungs- und Seeschifffahrtsbranche festgelegt und abgegrenzt wird, 

 unter Begrüßung der Anstrengungen zum Aufbau von Kapazitäten in der Region, die mit dem von der 
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation finanzierten Verhaltenskodex betreffend die Bekämpfung der 
Seeräuberei und bewaffneter Raubüberfälle auf Schiffe im westlichen Indischen Ozean und im Golf von 
Aden („Verhaltenskodex von Dschibuti“), dem Treuhandfonds und den Aktivitäten der Europäischen Union 
im Rahmen der Mission der Europäischen Union zum Ausbau der regionalen maritimen Kapazitäten am Horn 
von Afrika (EUCAP Nestor), die mit der Bundesregierung Somalias an der Stärkung des somalischen Straf-
justizsystems arbeitet, unternommen werden, und in der Erkenntnis, dass alle beteiligten internationalen und 
regionalen Organisationen sich abstimmen und uneingeschränkt zusammenarbeiten müssen, 

 mit Unterstützung für den Aufbau einer Küstenpolizei, mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstren-
gungen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation und der Schifffahrtsbranche zur Erarbeitung und 
Aktualisierung von Leitlinien, empfehlenswerten Praktiken und Empfehlungen zur Unterstützung von Schif-
fen bei der Verhütung und Bekämpfung seeräuberischer Angriffe vor der Küste Somalias, einschließlich im 
Golf von Aden, und im Gebiet des Indischen Ozeans, in Anerkennung der Arbeit der Internationalen See-
schifffahrts-Organisation und der Kontaktgruppe in dieser Hinsicht, Kenntnis nehmend von den Anstrengun-
gen der Internationalen Organisation für Normung, die Branchenstandards für die Ausbildung und Zertifizie-
rung für private maritime Sicherheitsunternehmen, die private bewaffnete Sicherheitskräfte an Bord von 
Schiffen in Hochrisikogebieten bereitstellen, entwickelt hat, und ferner unter Begrüßung der Mission EUCAP 
Nestor der Europäischen Union, die auf den Ausbau der Kapazitäten Somalias, Dschibutis, der Seychellen 
und der Vereinigten Republik Tansanias für die Gefahrenabwehr in der Seeschifffahrt hinwirkt, 

 mit Besorgnis feststellend, dass die nach wie vor begrenzten Kapazitäten und unzureichenden inner-
staatlichen Rechtsvorschriften zur Erleichterung der Ingewahrsamnahme und Strafverfolgung mutmaßlicher 
Seeräuber nach ihrer Ergreifung einem robusteren internationalen Vorgehen gegen die Seeräuber vor der 
Küste Somalias hinderlich sind und zu oft dazu geführt haben, dass Seeräuber freigelassen wurden, ohne vor 
Gericht gestellt zu werden, unabhängig davon, ob es ausreichende Beweise für eine Strafverfolgung gab, und 
erneut erklärend, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. März 1988 zur Bekämpfung 
widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt78 im Einklang mit den Bestimmungen 
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über die Bekämpfung der Seeräuberei vorsieht, dass 
die Vertragsparteien Straftatbestände schaffen, ihre Gerichtsbarkeit begründen und die Personen überneh-
men, die für die Inbesitznahme eines Schiffes oder die Ausübung der Herrschaft darüber durch Gewalt oder 

_______________ 

78 United Nations, Treaty Series, Vol. 1678, Nr. 29004. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 494, 508; 
LGBl. 2003 Nr. 46 und 47; öBGBl. Nr. 406/1992; AS 1993 1910 1923. 
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Drohung mit Gewalt oder durch eine andere Form der Einschüchterung verantwortlich sind oder dessen ver-
dächtigt werden, 

 unterstreichend, wie wichtig es ist, die Sammlung und Sicherung von Beweismitteln für seeräuberische 
Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias und ihre Weiterleitung an die 
zuständigen Behörden weiter zu verbessern, unter Begrüßung der Arbeit, die die Internationale Seeschiff-
fahrts-Organisation, die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL) und Branchengrup-
pen gegenwärtig leisten, um Seeleuten Leitlinien für die Tatortsicherung nach seeräuberischen Handlungen 
an die Hand zu geben, und feststellend, wie wichtig es ist, Seeleuten zu ermöglichen, in Strafverfahren zur 
Verfolgung seeräuberischer Handlungen auszusagen, 

 in der Erkenntnis, dass Seeräuber-Netzwerke auch weiterhin zu Entführungen und Geiselnahmen grei-
fen, um Mittel zum Ankauf von Waffen, zur Anwerbung neuer Seeräuber und zur Fortsetzung ihrer operativen 
Aktivitäten zu beschaffen, und so die Sicherheit von Zivilpersonen gefährden und den Handelsverkehr ein-
schränken, unter Begrüßung der internationalen Maßnahmen zur Koordinierung der Arbeit der Ermittlungs- 
und Strafverfolgungsbehörden, unter anderem über den Arbeitsstab Rechtsdurchsetzung, und zur Sammlung 
und Weitergabe von Informationen mit dem Ziel, die seeräuberischen Unternehmungen zu zerschlagen, wo-
für die Globale Datenbank der INTERPOL über Seeräuberei ein Beispiel ist, und Kenntnis nehmend von den 
Anstrengungen, die das Regionale Zentrum für Erkenntnisaustausch und Rechtsdurchsetzung für Sicherheit 
und Gefahrenabwehr auf See mit Sitz in den Seychellen zur Bekämpfung der Seeräuberei und der grenzüber-
schreitenden organisierten Kriminalität fortlaufend unternimmt, 

 in Bekräftigung der internationalen Verurteilung von Entführungen und Geiselnahmen, einschließlich 
der in dem Internationalen Übereinkommen gegen Geiselnahme79 genannten Straftaten, unter nachdrückli-
cher Verurteilung der anhaltenden Praxis der Geiselnahme durch vor der Küste Somalias operierende See-
räuber, mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die unmenschlichen Bedingungen, denen Geiseln in 
Gefangenschaft ausgesetzt sind, in Anbetracht der nachteiligen Auswirkungen auf ihre Familien, die sofor-
tige Freilassung aller Geiseln fordernd und feststellend, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten in der Frage der Geiselnahme und bei der Strafverfolgung mutmaßlicher Seeräuber wegen Gei-
selnahme ist, 

 in Würdigung der Anstrengungen Kenias, Mauritius’, der Seychellen und der Vereinigten Republik Tan-
sania, mutmaßliche Seeräuber vor ihren nationalen Gerichten anzuklagen, mit Anerkennung Kenntnis neh-
mend von der Hilfe, die das Programm für Kriminalität auf See des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung, der Treuhandfonds und andere internationale Organisationen und Geber in Ab-
stimmung mit der Kontaktgruppe gewähren, um Kenia, Mauritius, die Seychellen, die Vereinigte Republik 
Tansania, Somalia und andere Staaten in der Region bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, Seeräuber, 
einschließlich Förderern und Geldgebern an Land, im Einklang mit den anwendbaren internationalen Men-
schenrechtsnormen strafrechtlich zu verfolgen oder nach der an einem anderen Ort erfolgten Strafverfolgung 
in einem Drittstaat in Haft zu nehmen, und betonend, dass die Staaten und die internationalen Organisationen 
die diesbezüglichen internationalen Anstrengungen weiter verstärken müssen, 

 begrüßend, dass die nationalen und regionalen Verwaltungsbehörden Somalias bereit sind, miteinander 
und mit den Staaten, die mutmaßliche Seeräuber strafrechtlich verfolgt haben, zusammenzuarbeiten, damit 
verurteilte Seeräuber unter geeigneten Vorkehrungen für die Überstellung von Gefangenen, im Einklang mit 
dem anwendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnormen, nach Somalia re-
patriiert werden können, und in Anerkennung der Rückführung verurteilter Gefangener, die bereit sind, ihre 
Strafe in Somalia zu verbüßen, und die dafür in Frage kommen, aus den Seychellen nach Somalia, 

 unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs80, die den Ernst des Problems der Seeräuberei und 
bewaffneter Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias illustrieren und eine nützliche Orientierungshilfe 

_______________ 

79 Ebd., Vol. 1316, Nr. 21931. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1980 II S. 1361; LGBl. 1995 Nr. 187; öBGBl. 
Nr. 600/1986; AS 1985 429. 
80 S/2011/360 und S/2012/50. 
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für Ermittlungen gegen Seeräuber und ihre strafrechtliche Verfolgung, einschließlich vor spezialisierten Ge-
richten für Seeräuberei, darstellen, 

 betonend, dass die Staaten mögliche Methoden zur Unterstützung der Seeleute, die Opfer von Seeräu-
bern sind, prüfen müssen, und in dieser Hinsicht unter Begrüßung der Anstrengungen des Geiselunterstüt-
zungsprogramms und des auf der jüngsten Tagung der Kontaktgruppe eingerichteten Hilfsfonds für überle-
bende Opfer von Seeräuberei und ihre Familienangehörigen, mit denen den Geiseln bei ihrer Freilassung und 
Heimkehr sowie ihren Familienangehörigen während der Geiselnahmesituation Unterstützung gewährt wer-
den soll, 

 in Anerkennung der Fortschritte, die von der Kontaktgruppe und dem Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung dabei erzielt wurden, Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit einzuset-
zen, um das Bewusstsein für die Gefahren der Seeräuberei zu schärfen und auf bewährte Verfahren zur Be-
seitigung dieses Kriminalitätsphänomens aufmerksam zu machen, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den laufenden Anstrengungen des Büros der Vereinten Natio-
nen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zur Ausweitung der Kapazitäten Somalias im Bereich der Ge-
fahrenabwehr in der Schifffahrt und der Rechtsdurchsetzung sowie Kenntnis nehmend von den Anstrengun-
gen, die das Büro und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen unternehmen, und von den Fi-
nanzmitteln, die über den Treuhandfonds, von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich Groß-
britannien und Nordirland, den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Gebern bereitgestellt werden, 
um regionale Justiz- und Rechtsdurchsetzungskapazitäten für Ermittlungen gegen mutmaßliche Seeräuber, 
ihre Festnahme und Strafverfolgung und für die Inhaftierung verurteilter Seeräuber im Einklang mit den 
anwendbaren internationalen Menschenrechtsnormen aufzubauen, 

 eingedenk des Verhaltenskodexes von Dschibuti, Kenntnis nehmend von der Tätigkeit der Zentren für 
den Informationsaustausch in Jemen, Kenia und der Vereinigten Republik Tansania und des regionalen ma-
ritimen Ausbildungszentrums in Dschibuti und in Anerkennung der Anstrengungen der Unterzeichnerstaaten, 
den geeigneten ordnungspolitischen und rechtlichen Rahmen zur Bekämpfung der Seeräuberei zu schaffen, 
ihre Kapazität zur Patrouille der Gewässer der Region auszuweiten, verdächtige Schiffe aufzubringen und 
mutmaßliche Seeräuber strafrechtlich zu verfolgen, 

 hervorhebend, dass Frieden und Stabilität innerhalb Somalias, die Stärkung der staatlichen Institutio-
nen, wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie die Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaat-
lichkeit notwendig sind, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Seeräuberei und den bewaffne-
ten Raubüberfällen auf See vor der Küste Somalias auf Dauer ein Ende gemacht wird, und ferner hervorhe-
bend, dass die langfristige Sicherheit Somalias von dem wirksamen Aufbau der somalischen Nationalen Si-
cherheitskräfte durch die somalischen Behörden abhängt, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Arbeit der Vereinigung der Anrainerstaaten des Indischen 
Ozeans auf der vierzehnten Tagung ihres Ministerrats im Hinblick auf die Förderung der Gefahrenabwehr in 
der Schifffahrt und der Sicherheit der Schifffahrt, namentlich der Ankündigung des zweiten Indischer-Ozean-
Dialogs, bei dem weiter Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der See-
räuberei erkundet werden sollen, unter anderem durch verbesserte Regelungen für den Austausch von See-
verkehrsinformationen und die Stärkung der nationalen Rechtskapazitäten und Rechtsvorschriften, die Ver-
einigung dazu ermutigend, Anstrengungen zu unternehmen, die die laufende Arbeit der Kontaktgruppe er-
gänzen und damit abgestimmt sind, und den Antrag Somalias auf Mitgliedschaft in der Vereinigung als einen 
wichtigen Schritt zum Aufbau einer engeren regionalen Zusammenarbeit in Fragen der maritimen Sicherheit 
und anderen Fragen begrüßend, 

 in der Erkenntnis, dass die anhaltende Instabilität in Somalia und die seeräuberischen Handlungen und 
bewaffneten Raubüberfälle auf See vor der Küste des Landes untrennbar miteinander verknüpft sind, und 
betonend, dass die internationale Gemeinschaft weiterhin umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung der See-
räuberei und bewaffneter Raubüberfälle auf See ergreifen und gegen die zugrundeliegenden Ursachen ange-
hen muss, und in Anerkennung der Notwendigkeit, langfristige und dauerhafte Anstrengungen zur Bekämp-
fung der Seeräuberei zu unternehmen, und der Notwendigkeit, angemessene wirtschaftliche Chancen für die 
Bürger Somalias zu schaffen, 
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 feststellend, dass die Fälle von Seeräuberei und die bewaffneten Raubüberfälle auf See vor der Küste 
Somalias sowie die Aktivitäten von Gruppen von Seeräubern in Somalia ein wichtiger Faktor für die Ver-
schärfung der Situation in Somalia sind, die nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. erklärt erneut, dass er alle seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfälle auf See 
vor der Küste Somalias verurteilt und missbilligt; 

 2. ist sich dessen bewusst, dass die anhaltende Instabilität in Somalia eine der Ursachen ist, die dem 
Problem der Seeräuberei zugrunde liegen, und zu dem Problem der Seeräuberei und der bewaffneten Raub-
überfälle auf See vor der Küste Somalias beiträgt, während die Seeräuberei wiederum die Instabilität ver-
schärft, indem sie große Mengen illegal erworbenen Geldes in Umlauf bringt, was weiterer Kriminalität und 
Korruption in Somalia Vorschub leistet; 

 3. betont, dass es einer umfassenden Reaktion der internationalen Gemeinschaft bedarf, um die See-
räuberei zu unterdrücken und die ihr zugrundeliegenden Ursachen zu bekämpfen; 

 4. unterstreicht, dass die somalischen Behörden die Hauptverantwortung im Kampf gegen die See-
räuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias tragen, ersucht die somalischen Be-
hörden eindringlich, mit Hilfe des Generalsekretärs und der zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen 
ohne weitere Verzögerung einen umfassenden Katalog von Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Seeräu-
berei und von seerechtlichen Vorschriften zu erlassen, Sicherheitskräfte mit klaren Rollen und Zuständigkei-
ten zur Durchsetzung dieser Rechtsvorschriften einzurichten und gegebenenfalls mit Unterstützung der in-
ternationalen Gemeinschaft auch weiterhin die Kapazität der somalischen Gerichte auszubauen, gegen Per-
sonen zu ermitteln und strafrechtlich vorzugehen, die für seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raub-
überfälle verantwortlich sind, einschließlich der Schlüsselfiguren der an der Seeräuberei beteiligten krimi-
nellen Netzwerke, die solche Angriffe planen, organisieren, erleichtern oder unerlaubt finanzieren oder davon 
profitieren, und nimmt davon Kenntnis, dass der Präsident Somalias am 30. Juni 2014 die ausschließliche 
Wirtschaftszone Somalias verkündet hat; 

 5. erkennt die Notwendigkeit an, auch weiterhin gegen diejenigen zu ermitteln und strafrechtlich 
vorzugehen, die seeräuberische Angriffe vor der Küste Somalias planen, organisieren oder unerlaubt finan-
zieren oder davon profitieren, einschließlich der Schlüsselfiguren der an der Seeräuberei beteiligten krimi-
nellen Netzwerke, und legt den Staaten eindringlich nahe, in Zusammenarbeit mit den zuständigen internati-
onalen Organisationen Rechtsvorschriften zur Erleichterung der Strafverfolgung mutmaßlicher Seeräuber 
vor der Küste Somalias zu erlassen; 

 6. fordert die somalischen Behörden auf, Seeräuber aufzugreifen und nach ihrer Aufgreifung Mecha-
nismen für die sichere Rückgabe der von den Seeräubern in Besitz genommenen Vermögenswerte einzuset-
zen, gegen diese Seeräuber zu ermitteln und strafrechtlich vorzugehen und die Hoheitsgewässer vor der Küste 
Somalias zu patrouillieren, um seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle auf See zu be-
kämpfen; 

 7. fordert die somalischen Behörden außerdem auf, alles zu tun, um diejenigen, die somalisches Ho-
heitsgebiet dafür nutzen, kriminelle seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle auf See zu 
planen, zu erleichtern oder zu begehen, vor Gericht zu stellen, fordert die Mitgliedstaaten auf, Somalia auf 
Ersuchen der somalischen Behörden und mit Notifizierung an den Generalsekretär dabei behilflich zu sein, 
die maritimen Kapazitäten in Somalia, einschließlich die der regionalen Behörden, zu stärken, und betont, 
dass alle gemäß dieser Ziffer ergriffenen Maßnahmen mit dem anwendbaren Völkerrecht, insbesondere den 
internationalen Menschenrechtsnormen, im Einklang stehen müssen; 

 8. fordert die Staaten auf, nach Bedarf auch in der Frage der Geiselnahme und bei der Strafverfol-
gung mutmaßlicher Seeräuber wegen Geiselnahme zusammenzuarbeiten; 

 9. fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung aller von somalischen Seeräubern als Geiseln 
gehaltenen Seeleute und fordert ferner die somalischen Behörden und alle maßgeblichen Beteiligten auf, ihre 
Anstrengungen zu verdoppeln, um ihre sichere und sofortige Freilassung zu erwirken; 
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 10. ist sich dessen bewusst, dass die Staaten, die internationalen und regionalen Organisationen und 
andere geeignete Partner Beweismittel und Informationen für die Zwecke der Rechtsdurchsetzung bei der 
Bekämpfung der Seeräuberei austauschen müssen, mit dem Ziel, die wirksame Strafverfolgung mutmaßli-
cher Seeräuber und die Inhaftnahme verurteilter Seeräuber zu gewährleisten und die Schlüsselfiguren der an 
der Seeräuberei beteiligten kriminellen Netzwerke, die seeräuberische Handlungen planen, organisieren, er-
leichtern oder unerlaubt finanzieren und davon profitieren, in Haft zu nehmen und strafrechtlich zu verfolgen, 
und prüft weiterhin die Möglichkeit, zielgerichtete Sanktionen gegen Personen oder Einrichtungen anzuwen-
den, die seeräuberische Handlungen planen, organisieren, erleichtern oder unerlaubt finanzieren oder davon 
profitieren, wenn sie die in Ziffer 8 der Resolution 1844 (2008) festgelegten Kriterien für die Aufnahme in 
die Liste erfüllen, und fordert alle Staaten auf, mit der Überwachungsgruppe für Somalia und Eritrea unein-
geschränkt zusammenzuarbeiten, insbesondere auch beim Austausch von Informationen über mögliche Ver-
stöße gegen das Waffenembargo oder das Holzkohle-Embargo; 

 11. fordert die Staaten und Regionalorganisationen, die dazu in der Lage sind, erneut auf, sich am 
Kampf gegen die Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias zu beteiligen, 
insbesondere indem sie im Einklang mit dieser Resolution und dem Völkerrecht Marinefahrzeuge, Waffen 
und Militärluftfahrzeuge einsetzen, den zur Bekämpfung der Seeräuberei eingesetzten Kräften Unterstützung 
im Hinblick auf Stationierung und Logistik gewähren und Boote, Schiffe, Waffen und ähnliches Gerät, die 
bei der Begehung seeräuberischer Handlungen und bewaffneter Raubüberfälle auf See vor der Küste Soma-
lias verwendet werden oder für deren Verwendung es einen hinreichend begründeten Verdacht gibt, beschlag-
nahmen und beseitigen; 

 12. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Staaten und internationalen Organisationen ihre Maßnah-
men zur Abschreckung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen auf See vor der 
Küste Somalias koordinieren, würdigt die Arbeit, die die Kontaktgruppe für Seeräuberei vor der Küste So-
malias leistet, um diese Koordinierung in Zusammenarbeit mit der Internationalen Seeschifffahrts-Organisa-
tion, den Flaggenstaaten und den somalischen Behörden zu erleichtern, und fordert nachdrücklich dazu auf, 
diese Anstrengungen weiter zu unterstützen; 

 13. ermutigt die Mitgliedstaaten, im Kampf gegen die Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf 
See auch weiterhin mit den somalischen Behörden zusammenzuarbeiten, stellt fest, dass den somalischen 
Behörden die Hauptrolle im Kampf gegen die Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf See vor der 
Küste Somalias zukommt, und beschließt, die in Ziffer 10 der Resolution 1846 (2008) und Ziffer 6 der Re-
solution 1851 (2008) festgelegten und mit Ziffer 7 der Resolution 1897 (2009), Ziffer 7 der Resolution 1950 
(2010), Ziffer 9 der Resolution 2020 (2011), Ziffer 12 der Resolution 2077 (2012) und Ziffer 12 der Resolu-
tion 2125 (2013) verlängerten Ermächtigungen, die den Staaten und Regionalorganisationen erteilt wurden, 
die im Kampf gegen die Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias mit den 
somalischen Behörden zusammenarbeiten und deren Namen dem Generalsekretär von den somalischen Be-
hörden vorab notifiziert wurden, für einen weiteren Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum dieser Resolu-
tion zu verlängern; 

 14. bekräftigt, dass die in dieser Resolution verlängerten Ermächtigungen ausschließlich auf die Situa-
tion in Somalia Anwendung finden und die Rechte, Pflichten oder Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten 
nach dem Völkerrecht, einschließlich der Rechte oder Pflichten nach dem Seerechtsübereinkommender Ver-
einten Nationen70, in Bezug auf jede andere Situation unberührt lassen, unterstreicht insbesondere, dass diese 
Resolution nicht so anzusehen ist, als werde dadurch Völkergewohnheitsrecht geschaffen, und bekräftigt fer-
ner, dass diese Ermächtigungen nur aufgrund des Schreibens vom 4. November 2014 verlängert wurden, in 
dem die Zustimmung der somalischen Behörden übermittelt wurde; 

 15. beschließt, dass das mit Ziffer 5 der Resolution 733 (1992) vom 23. Januar 1992 verhängte, mit 
den Ziffern 1 und 2 der Resolution 1425 (2002) vom 22. Juli 2002 näher ausgeführte und mit den Ziffern 33 
bis 38 der Resolution 2093 (2013) vom 6. März 2013 geänderte Waffenembargo gegen Somalia keine An-
wendung auf Lieferungen von Waffen und militärischem Gerät oder die Bereitstellung von Hilfe findet, die 
zur ausschließlichen Nutzung durch die Mitgliedstaaten und internationalen, regionalen und subregionalen 
Organisationen bestimmt sind, die Maßnahmen im Einklang mit Ziffer 13 ergreifen; 
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 16. ersucht die zusammenarbeitenden Staaten, geeignete Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, 
dass die Tätigkeiten, die sie gemäß den Ermächtigungen in Ziffer 13 durchführen, in der Praxis nicht dazu 
führen, dass sie Schiffen von Drittstaaten das Recht der friedlichen Durchfahrt verwehren oder dieses beein-
trächtigen; 

 17. fordert alle Staaten, insbesondere die Flaggen-, Hafen- und Küstenstaaten, die Staaten der Staats-
angehörigkeit der Opfer und derjenigen, die Seeräuberei und bewaffnete Raubüberfälle begehen, sowie die 
sonstigen Staaten, die entsprechende Zuständigkeit nach dem Völkerrecht oder innerstaatlichem Recht besit-
zen, auf, bei der Bestimmung der Zuständigkeit sowie bei den Ermittlungen gegen alle Personen, die für 
seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle vor der Küste Somalias verantwortlich sind, ein-
schließlich der Schlüsselfiguren der an der Seeräuberei beteiligten kriminellen Netzwerke, die solche An-
griffe planen, organisieren, erleichtern oder unerlaubt finanzieren und davon profitieren, und bei der Straf-
verfolgung dieser Personen im Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht, einschließlich der internationa-
len Menschenrechtsnormen, zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass alle den Justizbehörden überge-
benen Seeräuber einem Gerichtsverfahren unterworfen werden, und Hilfe zu gewähren, indem sie unter an-
derem Hilfe bei der Verfahrensweise und Logistik in Bezug auf die ihrer Hoheitsgewalt und Kontrolle unter-
stehenden Personen leisten, wie Opfer, Zeugen und Personen, die infolge von nach dieser Resolution durch-
geführten Maßnahmen festgenommen wurden; 

 18. fordert außerdem alle Staaten auf, Seeräuberei nach ihrem innerstaatlichen Recht unter Strafe zu 
stellen und die Strafverfolgung mutmaßlicher Seeräuber, die vor der Küste Somalias ergriffen werden, und 
ihrer Förderer und Geldgeber an Land sowie die Inhaftnahme der Verurteilten im Einklang mit dem anwend-
baren Völkerrecht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnormen, wohlwollend zu prüfen, und 
beschließt, diese Angelegenheiten weiter zu prüfen, so auch gegebenenfalls die Schaffung spezialisierter Ge-
richte für Seeräuberei in Somalia mit erheblicher internationaler Beteiligung und/oder Unterstützung, wie in 
Resolution 2015 (2011) vorgesehen, und legt der Kontaktgruppe nahe, ihre diesbezüglichen Erörterungen 
fortzusetzen; 

 19. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass das Programm für Kriminalität auf See des Büros der 
Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung weiterhin mit den Behörden in Somalia und in 
den Nachbarstaaten daran arbeitet, die Strafverfolgung von der Seeräuberei verdächtigten Personen und die 
Inhaftnahme der Verurteilten auf eine mit dem Völkerrecht, einschließlich der internationalen Menschen-
rechtsnormen, vereinbare Weise sicherzustellen; 

 20. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, im Rahmen ihrer bestehenden innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die unerlaubte Finanzierung seeräuberischer Handlungen 
und das Waschen der Erträge daraus zu verhüten; 

 21. fordert die Staaten nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit INTERPOL und dem Europäischen 
Polizeiamt (Europol) weiter gegen internationale kriminelle Netzwerke, die an der Seeräuberei vor der Küste 
Somalias beteiligt sind, einschließlich der für die unerlaubte Finanzierung und Erleichterung Verantwortli-
chen, zu ermitteln; 

 22. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Seeräuberei, insbesondere die an Land durchgeführten Maßnahmen, der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
Frauen und Mädchen vor Ausbeutung, einschließlich sexueller Ausbeutung, zu schützen; 

 23. lobt die INTERPOL für die Operationalisierung einer globalen Datenbank über Seeräuberei, die 
Informationen über Seeräuberei vor der Küste Somalias zusammenfasst und die Erstellung von für die 
Rechtsdurchsetzung verwertbaren Analysen erleichtert, und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, entspre-
chende Informationen über die geeigneten Kanäle an die INTERPOL zur Verwendung in der Datenbank 
weiterzugeben; 

 24. würdigt die Beiträge des Treuhandfonds und des von der Internationalen Seeschifffahrts-Organi-
sation finanzierten Verhaltenskodexes von Dschibuti und fordert die von der Seeräuberei betroffenen staatli-
chen wie nichtstaatlichen Akteure, insbesondere die internationalen Schifffahrtsunternehmen, nachdrücklich 

auf, zu ihnen beizutragen; 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015 

93 
 

 25. fordert die Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens und des Übereinkommens zur Bekämp-
fung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt78 nachdrücklich auf, ihre einschlä-
gigen Verpflichtungen aus diesen Übereinkommen und nach dem Völkergewohnheitsrecht uneingeschränkt 
zu erfüllen und mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, der Interna-
tionalen Seeschifffahrts-Organisation sowie anderen Staaten und internationalen Organisationen zusammen-
zuarbeiten, um Justizkapazitäten für die erfolgreiche Strafverfolgung der Personen, die der Seeräuberei und 
bewaffneter Raubüberfälle auf See vor der Küste Somalias verdächtigt werden, aufzubauen; 

 26. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen und Leitlinien der Internationalen Seeschifffahrts-Orga-
nisation zur Verhütung und Bekämpfung der Seeräuberei und bewaffneter Raubüberfälle auf See und fordert 
die Staaten nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit der Schifffahrts- und Versicherungsbranche sowie der 
Organisation auch weiterhin bewährte Vermeidungs-, Ausweich- und Abwehrverfahren und Sicherheitshin-
weise zur Anwendung im Falle eines Angriffs oder während der Fahrt in den Gewässern vor der Küste So-
malias auszuarbeiten und umzusetzen, und fordert die Staaten ferner nachdrücklich auf, ihre Staatsangehöri-
gen und Schiffe je nach Fall in ihrem ersten geeigneten Anlaufhafen unmittelbar im Anschluss an die Bege-
hung oder den Versuch einer seeräuberischen Handlung oder eines bewaffneten Raubüberfalls auf See oder 
nach ihrer Freilassung für forensische Untersuchungen verfügbar zu machen; 

 27. legt den Flaggenstaaten und Hafenstaaten nahe, weiter zu erwägen, im Rahmen eines Konsulta-
tionsprozesses, namentlich über die Internationale Seeschifffahrts-Organisation und die Internationale Orga-
nisation für Normung, Sicherheits- und Gefahrenabwehrmaßnahmen an Bord von Schiffen, gegebenenfalls 
einschließlich Vorschriften für den Einsatz von privaten bewaffneten Sicherheitskräften an Bord von Schif-
fen, zu erarbeiten, die darauf gerichtet sind, die Seeräuberei vor der Küste Somalias zu verhüten und zu 
bekämpfen; 

 28. bittet die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, ihre Beiträge zur Verhütung und Bekämp-
fung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen auf Schiffe insbesondere in Abstim-
mung mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, dem Welternährungs-
programm, der Schifffahrtsbranche und allen weiteren beteiligten Parteien fortzusetzen, und anerkennt die 
Rolle der Organisation in Bezug auf private bewaffnete Sicherheitskräfte an Bord von Schiffen in Hochrisi-
kogebieten; 

 29. stellt fest, wie wichtig es ist, die sichere Lieferung der Hilfsgüter des Welternährungsprogramms 
auf dem Seeweg zu gewährleisten, und begrüßt die laufende Arbeit des Welternährungsprogramms, der von 
der Europäischen Union geführten Operation Atalanta und der Flaggenstaaten in Bezug auf Einheiten zum 
Schutz von Schiffen des Welternährungsprogramms; 

 30. ersucht die mit den somalischen Behörden zusammenarbeitenden Staaten und Regionalorganisa-
tionen, den Sicherheitsrat und den Generalsekretär in neun Monaten über den Stand der Maßnahmen zu un-
terrichten, die sie in Ausübung der ihnen in Ziffer 13 erteilten Ermächtigungen durchgeführt haben, und 
ersucht ferner alle Staaten, die über die Kontaktgruppe zum Kampf gegen die Seeräuberei vor der Küste 
Somalias beitragen, einschließlich Somalias und anderer Staaten in der Region, innerhalb derselben Frist 
über ihre Anstrengungen zur Begründung der Gerichtsbarkeit und zur Zusammenarbeit bei den Ermittlungen 
und der Strafverfolgung im Zusammenhang mit Seeräuberei Bericht zu erstatten; 

 31. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von 11 Monaten nach Verabschiedung dieser Re-
solution über ihre Durchführung und über die Situation in Bezug auf Seeräuberei und bewaffnete Raubüber-
fälle auf See vor der Küste Somalias Bericht zu erstatten; 

 32. bekundet seine Absicht, die Situation zu überprüfen und gegebenenfalls zu erwägen, die in Zif-
fer 13 erteilten Ermächtigungen auf Ersuchen der somalischen Behörden um weitere Zeiträume zu verlän-
gern; 

 33. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

Auf der 7309. Sitzung einstimmig verabschiedet. 


